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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Einführung eines konstruktiven Referendums sei bereits zuvor zweimal Thema
gewesen, versuchte Cédric Wermuth (sp, AG) in der Sommersession 2021 im
Nationalrat Werbung für seine parlamentarische Initiative zu machen. 1992 hatte die SP
die Idee im Rahmen der EWR-Diskussionen ins Spiel gebracht und 1995 hatten die
Sozialdemokraten im Rahmen der Debatte um die 10. AHV-Revision gar eine Initiative
für ein «Referendum mit Gegenvorschlag» lanciert, die 2000 an der Urne abgelehnt
worden war. Auch aktuell hätte dieses Instrument das Potenzial, Blockaden zu lösen,
führte der Aargauer Sozialdemokrat aus. So sei etwa bei der Abstimmung über die E-ID
allen klar gewesen, dass es eine elektronische Identität brauche. Hätte neben dem mit
einem Referendum bekämpften Vorschlag ein konstruktives Referendum vorgelegen,
mit dem etwa eine vom Staat organisierte E-ID gefordert worden wäre, so hätte ein
Zeitverlust bei der notwendigen Einführung vermieden werden können. Das
konstruktive Referendum sei darüber hinaus «der logische kleine Bruder des
Gegenvorschlags des parlamentarischen Rechts und damit die Vollendung der direkten
Demokratie» – so Wermuth. Beat Walti (fdp, ZH) wendete ein, dass dieses Instrument
im Kanton Zürich zu grosser Verwirrung geführt habe – bei einer Abstimmung über die
Spitalfinanzierung seien vier konstruktive Referenden zur Abstimmung gestanden, die
«dreissig oder mehr Antwortvarianten» zugelassen hätten. Es sei deshalb wieder
abgeschafft worden. Wermuth wiederum konterte mit einem Zitat aus dem Kanton
Bern, der das Instrument in Form eines Volksvorschlags kennt: Der Vizepräsident der
damaligen Berner Verfassungskommission habe bei der Einführung des Volksvorschlags
gesagt, «wer den Schweizerinnen und Schweizern nicht zumute, die Komplexität des
konstruktiven Referendums zu verstehen, unterschätze, dass diese Menschen jeden Tag
beim Jassen schwierigere strategische Entscheidungen als beim konstruktiven
Referendum fällen würden». Michaël Buffat (svp, VD) und Samira Marti (sp, BL) setzten
sich in der Folge im Namen der SPK-NR, die sich mit einer 14 zu 10-Stimmen-Mehrheit
für Folgegeben ausgesprochen hatte, ebenfalls für das Anliegen ein. Meinungen
könnten von den Stimmenden differenzierter eingebracht werden und die
Interpretation eines Abstimmungsresultates sei dank Varianten einfacher,
argumentierten sie. Zudem könnten Referendumskomitees mit diesem «Gewinn für das
direkt-demokratische Instrumentarium» stärker in die Entscheidunsgsfindung
einbezogen werden, fasste Samira Marti die Kommissionsmeinung zusammen. Trotz
aller befürwortender Voten setzte sich allerdings die starke bürgerliche
Kommissionsminderheit durch, die sich nicht zu Wort gemeldet hatte: Mit 109 zu 82
Stimmen entschied sich die Mehrheit der grossen Kammer, der Initiative keine Folge zu
geben. Die geschlossen stimmenden Fraktionen von SVP, FDP und Mitte standen den
ebenfalls geschlossenen Fraktionen von SP, GLP und GP gegenüber. 1
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

L'Assemblée fédérale est priée d'accorder la garantie fédérale aux modifications des
constitutions de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Campagne, des
Grisons et de Vaud. Le canton de Zurich a supprimé de sa constitution, le référendum
constructif. L'alternative au référendum ordinaire engendrait une procédure de
votation complexe et la participation citoyenne n'était, à chaque fois, guère élevée. Au
Grisons, le référendum extraordinaire a été abrogé sans jamais être utilisé. A Berne, dès
à présent, le Conseil-exécutif peut approuver les modifications des frontières
intercommunales. Quant au Grand conseil, il peut imposer la fusion de communes en
cas d'intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants. S'agissant de Zoug,
les exécutifs seront désormais élus au scrutin majoritaire. Le nombre de députés au
Grand conseil a été inscrit dans la constitution et la répartition des sièges se fera selon
la méthode du «double Pukelsheim» afin d'être conforme à la Constitution fédérale.
Les membres du Conseil d'Etat ne pourront pas exercer de mandat au niveau fédéral.
Les dispositions relatives à l'incompatibilité de fonction pour les parents et alliés ont
été assouplies. Outre le financement des écoles de pédagogie curative, le canton de
Soleure assurera leur organisation et gestion. Bâle-Campagne a instauré une taxe de
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séjour, dont les recettes seront allouées au secteur du tourisme. Enfin, le canton de
Vaud a adapté la terminologie constitutionnelle pour correspondre à celle du Code civil
(CC) relative à la protection de l’adulte et de l’enfant. 2

Der Bundesrat beantragte der Bundesversammlung im November 2022, die
Verfassungsänderungen von sechs Kantonen zu gewährleisten, da sie alle im Einklang
mit Bundesrecht stünden. 
Mit der Verfassungsänderung im Kanton Zürich wurden verschiedene
Klimaschutzbestimmungen aufgenommen. Diese verpflichten den Kanton und die
Gemeinden dazu, sich für die Begrenzung des Klimawandels und dessen Auswirkungen
einzusetzen sowie das Ziel der Treibhausgasneutralität anzustreben. Konkret sollen
dazu in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Gebäude, Verkehr, Land- und
Forstwirtschaft sowie Industrie und Gewerbe angemessene Massnahmen eingeführt
werden. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft zum Schluss kommt, gehen diese
Bestimmungen in die gleiche Richtung wie die Klimaschutzziele des Bundes. Die
Rechtssetzungskompetenzen der Kantone beschränkten sich in diesem Bereich auf
Aspekte, die vom Bundesgesetz nicht vollständig ausgeschöpft seien und könnten
dieses ergänzen oder verstärken. 
Auch der Kanton Glarus verankerte vergleichbare Bestimmungen zur Begrenzung der
Klimaveränderung und deren nachteiligen Auswirkungen in der Verfassung. Die
Massnahmen haben dabei umwelt-, sozial- und wirtschaftsverträglich zu sein. Eine
weitere zu gewährleistende Änderung der Glarner Verfassung sieht vor, dass die
Jahresrechnung, der Finanzbericht sowie das Budget künftig dem Landrat und nicht
mehr der Landsgemeinde zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Der Landrat wird
allerdings nicht mehr wie bisher für die Genehmigung des integrierten Aufgaben- und
Finanzplan zuständig sein.
Gemäss der angepassten Verfassung des Kantons Solothurn kann der Kanton auf der
Stufe der Volksschule künftig neben sonderpädagogischen Institutionen neu auch
weitere kantonale Angebote errichten und führen. Die Einzelheiten werden auf
Gesetzesebene geregelt.  
Der Kanton Basel-Landschaft führte mit der Verfassungsänderung Anpassungen bei den
Modalitäten von Volksinitiativen und bei der Ombudsperson ein. Neu gelte zur
Einreichung der Unterschriften für Volksinitiativen eine Frist von zwei Jahren. Weiter
können im Landrat zusätzlich zu formulierten Initiativbegehren auch bei nicht-
formulierten Begehren Fristverlängerungen zur Ausarbeitung eines Gegenvorschlags
gewährt werden. Gegenvorschläge und Gesetzesvorlagen aufgrund zurückgezogener
Initiativbegehren unterliegen gemäss den angepassten Verfassungsartikeln nicht mehr
in jedem Fall der obligatorischen Volksabstimmung, sondern dem fakultativen
Referendum. Betreffend die Ombudsperson werden die Unvereinbarkeiten neu erst auf
Gesetzesstufe geregelt, worin die Teilzeitbeschäftigung der gewählten Person
vorgesehen werden könne, schreibt der Bundesrat. Nicht zuletzt umfasst die
Verfassungsänderung Anpassungen im Sinne der sprachlichen Gleichbehandlung.
Für den Kanton Genf galt es schliesslich drei Verfassungsänderungen zu gewährleisten.
Der Kanton regelt erstens die Amtsenthebung eines Staatsratsmitglieds neu: Künftig
können Mitglieder der kantonalen Regierung, die nicht mehr über das notwendige
Vertrauen der Stimmberechtigten zur Ausübung ihrer Funktion verfügen, mittels
Resolution des Grossen Rates des Amts enthoben werden. Zweitens bestehen die
Gemeindeexekutiven von Gemeinden mit maximal 3'000 Einwohnenden in Zukunft
nicht mehr aus einem Gemeindepräsidium und zwei Adjunkten und Adjunktinnen,
sondern aus einem dreiköpfigen administrativen Rat. Drittens und letztens wird die
Verteilung und Versorgung mit thermischer Energie sowie deren stärkere Verbreitung
zu einem Kantonsmonopol. Diese Koordinierung der Ausdehnung habe das Ziel, die
Nutzung fossiler Energie bei der individuellen Heizung zu verringern, geht aus dem
revidierten Verfassungsartikel hervor. 
Die Abwägung der Bundesrechtskonformität gestaltete sich gemäss Bundesrat bei der
Verfassungsänderung des Kanton Wallis schwieriger: Der Staat wird darin einerseits
zum Erlassen von Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur
Bestandsregulierung sowie zum Verbot der Förderung des Grossraubtierbestands
verpflichtet. Wie in der Botschaft ausgeführt wird, sei diese Verfassungsänderung nur
bundesrechtskonform, wenn sich das Verbot der Bestandsförderung auf finanzielle
Mittel beschränke, denn der Kanton wäre weiterhin zum Vollzug der vom Bund
geförderten Massnahmen verpflichtet. Würden also jegliche Schutzmassnahmen
verboten, stünde dies im Widerspruch zum Bundesgesetz, welches die Kantone zum
Ergreifen von Massnahmen zur Verhinderung von Wildschaden verpflichte und so
zumindest indirekt eine Bestandsförderung darstelle. Die geänderte Kantonsverfassung
sei allerdings im Sinne des Günstigkeitsprinzips zu gewährleisten, da dem Artikel
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mindestens in einer Weise «ein Sinn beigemessen werden [kann], der ihn nicht
klarerweise als vor Bundesrecht unzulässig erscheinen lässt», schloss der Bundesrat mit
dem expliziten Hinweis darauf, dass die künftige Anwendung der Bestimmungen im
Einklang mit höheren Gesetzen erfolgen müsse. 3

Städte, Regionen, Gemeinden

Als Teil ihrer Kampagne zum Stadt-Land-Graben lancierte die SVP Schweiz im Herbst
2021 die Forderung, dass für demokratische Entscheide innerhalb der Kantone neu
föderalistische Prinzipien eingeführt werden sollen. So soll gemäss dem Positionspapier
zum einen bei kantonalen Volksabstimmungen nebst dem Volksmehr künftig ein
Bezirksmehr oder ein Gemeindemehr nötig sein und zum anderen sollen
Kantonsparlamente künftig über ein Zweikammersystem mit einer Volks- und einer
Bezirkskammer verfügen. Die Partei wollte damit die Institutionen des Ständemehrs und
des Ständerats von der Bundesebene auf die Kantonsebene übertragen und so den
ländlichen gegenüber den städtischen Gebieten mehr Gewicht verleihen: Es gehe
darum, «den schädlichen Einfluss der links-grünen Städte auf die freiheitliche
politische Kultur der Schweiz zu beschränken sowie mehr Fairness und Transparenz in
den Stadt-Land-Beziehungen sicherzustellen».
Die Idee eines Bezirks- oder Gemeindemehrs – die in Kantonen wie Schaffhausen,
Appenzell Ausserrhoden, Bern oder Zug freilich auch schon früher diskutiert, aber stets
verworfen worden war – griffen sodann verschiedene Exponentinnen und Exponenten
sowie Kantonalsektionen der SVP auf. Auf Bundesebene erkundigte sich SVP-Ständerat
Werner Salzmann (svp, BE) mit einer Interpellation (Ip. 21.4000), ob es
bundesrechtliche Vorbehalte gegen ein Doppelmehr-Erfordernis in den Kantonen
gebe. Der Bundesrat führte in seiner Antwort aus, dass diese Frage bisher nicht
eindeutig geklärt sei und durch die Gerichte oder gegebenenfalls durch die
Bundesversammlung  bei der Gewährleistung einer entsprechend angepassten
Kantonsverfassung entschieden werden müsste. In der Rechtswissenschaft werde
jedoch grösstenteils die Ansicht vertreten, dass ein Doppelmehr-Erfordernis für
kantonale Abstimmungen unterhalb der Verfassungsstufe wohl zulässig wäre, während
es bei Verfassungsabstimmungen vermutlich im Widerspruch zu Art. 51 BV stünde;
dieser schreibt den Kantonen vor, dass sie eine Anpassung ihrer Verfassungen vorsehen
müssen, «wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten es verlangt».
Im Kanton Zürich gab die SVP im Oktober 2021 bekannt, eine kantonale Volksinitiative
zur Einführung eines Bezirksmehrs zu prüfen. In St. Gallen wählte die SVP den
parlamentarischen Weg und forderte mit einer Motion die Einführung eines
Gemeindemehrs für alle kantonalen Abstimmungen unterhalb der Verfassungsstufe;
nach ihrer Ansicht würde dies letztlich den Zusammenhalt zwischen ländlichen und
städtischen Regionen stärken. Im Kantonsrat blieb der Vorschlag indes chancenlos.
Davor hatte sich auch der Regierungsrat dezidiert für eine Ablehnung des Vorstosses
ausgesprochen, weil dieser ein «massives Ungleichgewicht» bei der Stimmkraft der
Stimmberechtigten aus grossen und kleinen Gemeinden schaffen und damit der
Akzeptanz und Legitimität von Abstimmungsergebnissen schaden würde. Der Vergleich
zum Ständemehr auf Bundesebene sei verfehlt, weil die Gemeinden in den Kantonen
weder historisch noch staatspolitisch eine ähnliche Rolle hätten wie die Kantone im
Bund. Zudem machte die St. Galler Regierung verfassungsrechtliche Bedenken
geltend. 4
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